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Sachverhalt

A.

A.a A.  bezog gestitzt auf eine Verfigung vom 17. August 2018 ab dem 1. Marz 2018
Erganzungsleistungen zu einer Rente und Hilflosenentschadigung der Invalidenversicherung (EL-act.
182). Am 27. Januar 2025 teilte sie der EL-Durchfihrungsstelle mit (EL-act. 25), dass das Haus, in dem
sie eine Mietwohnung bewohne, per 1. Februar 2025 verkauft worden sei. Ihre Mietkonditionen wirden
sich wohl &ndern, aber das misse zuerst noch mit den neuen Vermietern besprochen werden. Sie
wisse nicht, was sie in erganzungsleistungsrechtlicher Hinsicht beachten misse, und sie frage sich,
welche Folgen eine zu befiirchtende massive Erhdhung des bislang ausserst tiefen Mietzinses (790
Franken pro Monat) auf die Erganzungsleistung habe. Die EL-Durchfihrungsstelle wies sie am 31.
Januar 2025 darauf hin (EL-act. 24), dass nur ein Mietzins von maximal 1'525 Franken pro Monat als
Ausgabe bericksichtigt werden kdnne. Die Nebenkostenpauschale sollte hoch genug angesetzt
werden. Die Kosten fiir Parkplatze oder Garagen wirden bei der EL-Anspruchsberechnung nicht
bertcksichtigt. In einem auf den 23. Mai 2025 datierten Schreiben (Eingangsstempel der EL-
Durchfihrungsstelle vom 5. Juni 2025) reichte die EL-Beziigerin unter anderem den neuen Mietvertrag
ein (EL-act. 17). Dieser war am 28. April 2025 unterzeichnet worden; der Mietzins belief sich ab dem 1.
Mai 2025 (inkl. Nebenkostenpauschale) auf 1'070 Franken pro Monat (EL-act. 17-18 f.). Mit einer
Verfligung vom 19. Juni 2025 erhohte die EL-Durchflihrungsstelle die laufende Erganzungsleistung per
1. Juni 2025 auf 1'230 Franken pro Monat (EL-act. 16).

A.b Am 27. Juli 2025 erhob die EL-Bezligerin eine Einsprache gegen die Verfigung vom 19. Juni
2025 (EL-act. 12). Sie beantragte die Erhéhung der laufenden Ergénzungsleistung mit Wirkung ab dem
1. Mai 2025. Zur Begriindung flihrte sie aus, sie habe den neuen Mietvertrag noch im Mai 2025
eingereicht. Zudem machte sie geltend, die ,Verrechnung“ mit den Nichterwerbstatigenbeitragen
(eigentlich: Drittauszahlung im Umfang eines Zwdlftels der Nichterwerbstatigenbeitrdge an die
Ausgleichskasse) sei fur die Monate Mai und Juni 2025 doppelt erfolgt. Mit einem Entscheid vom 9.
September 2025 wies die EL-Durchfuhrungsstelle die Einsprache ab (EL-act. 8). Zur Begriindung fuhrte
sie an, massgebend fir den Zeitpunkt der Meldung sei nicht das Datum, an dem die Meldung verfasst
worden sei, sondern vielmehr jenes, an dem die Meldung bei der EL-Durchfihrungsstelle eingereicht
oder aber der Schweizer Post ibergeben worden sei. Da die Meldung erst am 5. Juni 2025 eingegangen
sei, sei sie wohl nicht bereits im Mai 2025 der Post Ubergeben worden. Die EL-Bezugerin kdnne den
Versand der Meldung vor dem 1. Juni 2025 jedenfalls nicht beweisen. Die Nichterwerbstatigenbeitrage

seien nicht doppelt ,verrechnet® worden.

B.
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B.a Am 8. Oktober 2025 (Datum der Postaufgabe) erhob die EL-Beziigerin (nachfolgend: die
Beschwerdefihrerin) eine Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 9. September 2025 (act.
G 1.1). Sie machte geltend, sie sei sich zu 100 Prozent sicher, dass sie die Meldung noch im Mai 2025
der Post Ubergeben habe. Ihr sei durchaus bewusst gewesen, dass die Meldung noch im Mai 2025
ankommen misse. Sie misse das Couvert am 24. oder am 25. Mai 2025 in den nahe gelegenen
Briefkasten eingeworfen haben, der jeweils um 8 Uhr morgens geleert werde. Gemass ihren
Tagesnotizen habe sie am 27. Mai 2025 drei Briefe eingeworfen. Sollte sie die Meldung nicht bereits
davor verschickt haben, miisse diese garantiert damals eingeworfen worden sein. Der Brief miisse also
spatestens am 28. Mai 2025 aus dem Briefkasten entnommen und am 29. Mai 2025 zugestellt worden
sein. Da der 29. Mai 2025 allerdings ein Feiertag gewesen sei (Auffahrt), kdnnte die Zustellung auch
erst am 30. Mai 2025 erfolgt sein. Die Beschwerdegegnerin habe wahrscheinlich die ,Auffahrts-Briicke”
gemacht. Auf dem Couvert musse der Poststempel zu erkennen sein, der belegen kénne, wann dieses
der Post ibergeben worden sei. Da die Beschwerdeflhrerin ihre Beschwerde versehentlich an die EL-
Durchfihrungsstelle (nachfolgend: die Beschwerdegegnerin) adressiert hatte, leitete diese sie am 9.

Oktober 2025 an das Versicherungsgericht weiter (act. G 1).

B.b Die Beschwerdegegnerin beantragte am 5. November 2025 unter Hinweis auf die Erwagungen

im angefochtenen Einspracheentscheid die Abweisung der Beschwerde (act. G 4).

B.c Bereits am 3. November 2025 hatte die Beschwerdegegnerin ein Schreiben der
Beschwerdefiihrerin vom 28. Oktober 2025 weitergeleitet, in dem sich die Beschwerdeflhrerin ,etwas
erstaunt” darGiber gezeigt hatte, dass ,diese Angelegenheit gleich beim Versicherungsgericht gelandet®
sei, und in dem sie die Beflirchtung gedussert hatte, sich mit Kosten konfrontiert zu sehen (act. G 3).
Das Versicherungsgericht teilte der Beschwerdefiihrerin am 7. November 2025 mit (act. G 5), dass das
Beschwerdeverfahren kostenlos sei. Sollte die Beschwerdeflhrerin dennoch keine gerichtliche
Uberpriifung des Einspracheentscheides wiinschen, solle sie dies bis spatestens am 27. November
2025 mitteilen. Andernfalls werde das Beschwerdeverfahren fortgefihrt. Die Beschwerdefuhrerin

reagierte nicht auf dieses Schreiben.

Erwagungen

1.

1.1 Die Beschwerdefihrerin hat sich mit ihrer Beschwerde gegen den Einspracheentscheid nicht an
das Versicherungsgericht, sondern an die Beschwerdegegnerin gewendet. Nach der
bundesgerichtlichen Praxis spielt es allerdings keine Rolle, an welche Behdrde eine
Nichteinverstéandniserklarung eingereicht wird, denn es muss in jedem Fall fingiert werden, die

Nichteinverstandniserklarung sei an die zustandige Rechtsmittelinstanz gerichtet, selbst wenn die
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versicherte Person sich bewusst und wiederholt an eine andere Behdrde wendet (Urteil 9C_211/2015

vom 21. September 2015). Auf die Beschwerde vom 8. Oktober 2025 ist folglich einzutreten.

1.2 Dieses Beschwerdeverfahren bezweckt die  Uberprifung des  angefochtenen
Einspracheentscheides auf dessen Rechtmassigkeit, weshalb sein Gegenstand jenem des
Einspracheverfahrens entsprechen muss. Auch das Einspracheverfahren ist ein (,echtes®)
Rechtsmittelverfahren gewesen, was bedeutet, dass sich sein Zweck in der Uberpriifung der Verfiigung
vom 19. Juni 2025 auf deren Rechtmassigkeit erschépft und dass sein Gegenstand folglich jenem des
vorangegangenen Verwaltungsverfahrens entsprochen hat. Das mit der Verfligung vom 19. Juni 2025
abgeschlossene Verwaltungsverfahren ist ein Revisionsverfahren im Sinne des Art. 17 Abs. 2 ATSG
gewesen. Es hat sich also auf die Anpassung der laufenden Erganzungsleistung an eine
Sachverhaltsveranderung, namlich an die Erhdhung des Wohnungsmietzinses per 1. Mai 2025,
beschrankt. Die Drittauszahlung eines Teils der Erganzungsleistung an die Ausgleichskasse im Umfang
eines Zwolftels der Nichterwerbstatigenbeitrage, die als eine reine Vollzugshandlung zu qualifizieren
ist, hat nicht zum Gegenstand des Verwaltungsverfahrens gehort, das am 19. Juni 2025 abgeschlossen
worden ist. Zudem ist dieser Gegenstand in der Beschwerdeschrift mit keinem Wort erwahnt worden,
weshalb die Frage nach der Drittauszahlung nicht zum Gegenstand dieses Beschwerdeverfahrens
gehoren kann. Folglich istin diesem Beschwerdeverfahren nur die Rechtmassigkeit der Anpassung des

EL-Anspruchs infolge der Erhéhung des Wohnungsmietzinses per 1. Mai 2025 zu prifen.
2,

2.1 Der Wohnungsmietzins der Beschwerdeflihrerin hat sich per 1. Mai 2025 um 280 Franken pro
Monat erhdht; neu hinzugekommen ist ein Mietzins fiir einen Parkplatz von 40 Franken pro Monat, der
fur die EL-Anspruchsberechnung aber irrelevant ist, weil er nicht der Befriedigung des existenziellen
Wohnbedurfnisses dient. Die Beschwerdegegnerin hat die Erhéhung des Wohnungsmietzinses
grundsatzlich und betraglich korrekt berticksichtigt, was denn auch von der Beschwerdefiihrerin nicht

beanstandet worden ist.

2.2 Zu prifen bleibt nur, ab wann die Anpassung richtigerweise hatte vorgenommen werden mussen.
Der Wohnungsmietzins hat sich per 1. Mai 2025 erhéht. Nach dem allgemeinen revisionsrechtlichen
Grundsatz, dass eine Sozialversicherungsleistung jeweils dem aktuellen Leistungsbedarf entsprechen
muss, hatte die Anpassung an sich per 1. Mai 2025 erfolgen mussen. Allerdings sieht der vom
Bundesgericht ohne nachvollziehbare Begrindung seit Jahrzehnten konstant als gesetzmassig
qualifizierte Art. 25 Abs. 2 lit. b ELV vor, dass eine Erh6hung der Erganzungsleistung infolge einer
Erhéhung des Ausgabeniberschusses frihestens ab jenem Monat vorzunehmen ist, in dem die
Sachverhaltsveranderung gemeldet worden ist. Entscheidend ist also, ob die Beschwerdefiihrerin die

Mietzinserhohung noch im Mai 2025 oder aber erst im Juni 2025 gemeldet hat. Da sie ihre Meldung
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nicht mit einem Zustellnachweis (eingeschrieben oder A-Post plus) getatigt hat, kann sie das Datum
der Postaufgabe nicht mittels einer entsprechenden Quittung der Schweizer Post belegen. Sie hat zwar
grundsatzlich glaubhaft aufgezeigt, dass die Postaufgabe noch im Mai 2025 erfolgt sei, aber weder ihre
Ausflhrungen noch der von ihr sinngemass als Beweis angebotene Eintrag im Tagebuch sind geeignet,
eine noch im Mai 2025 erfolgte Postaufgabe mit dem erforderlichen Beweisgrad der iberwiegenden
Wahrscheinlichkeit zu belegen. Die Beschwerdeflhrerin hat allerdings zu Recht darauf hingewiesen,
dass noch ein weiteres Beweismittel existieren misste, mit dem das Datum der Postaufgabe mit dem
erforderlichen Beweisgrad der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit belegt werden kénnte, ndmlich das
Couvert mit dem Poststempel auf der Briefmarke. Jedoch hat die Beschwerdegegnerin das Couvert
vernichtet, ohne es einzuscannen. Sie hat also das einzige Beweismittel zerstort, mit dem die hier
entscheidende Frage nach dem Datum der Postaufgabe hatte beantwortet werden kénnen. Dadurch
hat sie eine objektive Beweislosigkeit hinsichtlich der Frage verursacht, ob die Beschwerdefiihrerin ihre
Meldung noch im Mai 2025 getatigt habe. Es ware treuwidrig, wenn die Beschwerdefiihrerin die Folgen
der von der Beschwerdegegnerin verursachten objektiven Beweislosigkeit tragen musste. Die Folgen
der objektiven Beweislosigkeit sind der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen, die diese durch die
Verletzung ihrer Aktenfiihrungspflicht bewirkt hat. Folglich hatte die Erganzungsleistung riickwirkend
per 1. Mai 2025 erhdht werden muissen. Der angefochtene Einspracheentscheid ist deshalb in

Gutheissung der Beschwerde entsprechend zu korrigieren.

3.
Gerichtskosten sind nicht zu erheben (Art. 61 lit. ffis ATSG).

Entscheid
im Zirkulationsverfahren gemass Art. 39 VRP

1.
Die laufende Erganzungsleistung wird ab 1. Mai 2025 auf 1'230 Franken erhéht.

2,

Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

EL 2025/56

5/5



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 10.03.2026
	Art. 17 Abs. 2 ATSG. Ergänzungsleistung. Anpassung. Anpassungszeitpunkt. Aktenführungspflicht (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 10. März 2026, EL 2025/56). 



		2026-04-26T04:56:34+0200
	"9001 St.Gallen"
	Publikationsplattform Kanton St.Gallen


	



